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HINTERGRUND UND BISHERIGE REGELUNG

• Der Antrag betrifft die Berücksichtigung von Subverlagsaufkommen 
(„SV-Aufkommen“) in bestimmten Kontexten
➔ grds. keine Relevanz für Autoren

• Das Regelwerk unterscheidet zwischen „echtem“ Subverleger und 
Repräsentant: Der „echte“ Subverleger muss grds. eine eigene 
neugedruckte Ausgabe veröffentlichen, der Repräsentant übernimmt 
das Werk „lediglich zum Zwecke der Verbreitung“ vom ausländischen 
Originalverlag.

• Die Beteiligung bei der Verteilung ist grds. identisch. Der „echte“ 
Subverleger erhält die Anteile aber auf dem Hauptkonto (HK) 
gutgeschrieben, der Repräsentant grds. auf einem Sonderkonto (SK). 

• Ausnahme: Aufkommen in den Sparten T, TD, TD VR, T FS und T FS VR  
(„T-Aufkommen“) kann auch dem Repräsentanten auf dem HK 
gutgeschrieben werden.
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HINTERGRUND UND BISHERIGE REGELUNG

• HK-Aufkommen wird für die Wertung und die Berechnung 
des Mindestaufkommens für die ordentliche 
Mitgliedschaft berücksichtigt, SK-Aufkommen nicht.

• Innerhalb der Wertung wird T-Aufkommen werkbezogen 
mit max. 1/12 berücksichtigt, sonstiges HK-SV-
Aufkommen werkbezogen mit max. 3/12.
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NEUREGELUNG: REGELUNGSANSATZ

Subverlagsaufkommen soll ab 2025 einheitlich über das Hauptkonto verrechnet werden

➢ Differenzierung zwischen Originalverlags- und Subverlags-Aufkommen bleibt bestehen
➢ Binnendifferenzierung zwischen „echten“ Subverlagen und Repräsentanten entfällt

Vorteile:

✓ Modernisierung: überholte Anforderungen an „echte“ Subverlage entfallen

✓ Angleichung an internationale Standards: HK/SK-Differenzierung ist in internationalen 
Datenformaten (CRD, CAF) und bei ICE nicht gebräuchlich

✓ Erleichterung für Subverlage: Erfordernis eigener Druckausgabe für HK-Beteiligung und 
Verwaltungsgebühr von 0,5% im AR für SK-Gutschrift entfallen

✓ Vereinfachung der Abrechnungsunterlagen und erhöhte Transparenz für Verlage

✓ Reduzierter Verwaltungsaufwand für GEMA 

Ziel: möglichst geringe Auswirkungen, insbesondere für Originalrepertoire
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NEUREGELUNG: WERTUNG U

Regelungsansatz: 

 aufkommensbezogene Berücksichtigung von SV-Aufkommen (bisheriges HK-Aufkommen und 
bisheriges SK-Aufkommen) zu 10% ab Wertungs-GJ 2025 (1.10.2026)

➔ transparenter Ansatz
➔Wertungsmark wird nicht belastet

Tendenzielle Auswirkungen:

✓ Veränderungen für Aufkommen aus Originalrepertoire werden vermieden
✓ Positive Entwicklung für bislang unberücksichtigtes SK-SV-Aufkommen

➢ Geringere Berücksichtigung des bisherigen HK-SV-Aufkommens in der Wertung U.

➔Härtefallregelung: Verluste, die p.a. mehr als 2.000 EUR und mehr als 10% des 
Wertungsaufkommens betragen, werden über 3 Jahre mit einer gestaffelten Kompensation 
(50/30/20%) abgefedert, finanziert aus dem Ausgleichsfonds der Verleger in der Wertung U.



NEUREGELUNG: SONSTIGES

1. E-Wertung Verleger

➔ Einbeziehung des bisherigen SK-SV-Aufkommens nach bestehendem Regelwerk hat 
 geringe Auswirkungen.
➔ kein zusätzlicher Anpassungsbedarf in E-Wertung

2. Ordentliche Mitgliedschaft Verleger

➔ Künftig: einheitliche Berücksichtigung von Subverlagsaufkommen zu 10% 
 bei der Berechnung des Mindestaufkommens für ordentliche Mitgliedschaft 
➔ Bestandsschutz für bestehende Mitgliedschaften

3. Subtextdichterbeteiligung (Folgeanpassung)

➔ Vereinheitlichung der Subtextdichterbeteiligung auf 16,67% (= 2/12) in allen VR-Sparten
➔ Finanzielle Auswirkungen marginal



NEUREGELUNG: ÜBERSICHT

➢ Verteilungsplan

o Abschaffung der Unterscheidung „Subverleger“ / „Repräsentant“

o Abschaffung des Erfordernisses einer eigenen Druckausgabe für Subverleger 

➢ Wertung U

o Einbeziehung des bisherigen SK-SV-Aufkommens

o Aufkommensbezogene Gewichtung des SV-Aufkommens (HK und SK) zu 10%

o Härtefallregelung

➢ Wertung E

o Einbeziehung des bisherigen SK-SV-Aufkommens nach bisherigem Regelwerk

➢ Ordentliche Mitgliedschaft

o Anteilige Berücksichtigung von SV-Aufkommen zu 10% für die ordentliche Mitgliedschaft

o Bestandsschutz für bestehende Mitgliedschaften

➢ Subtextdichterbeteiligung VR

o Vereinheitlichung
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